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Protokoll zu TOP 2 Gemeingebrauchsverordnung 
    Verordnungsentwurf zur gemeingebräuchlichen  

    Gewässernutzung 

 

Die Vorsitzende erinnert an die bereits stattgefundenen Behandlungen zum Thema 

„Gewässerbenutzung“ - letztmalig als Infopunkt in der 160. Sitzung am 26.09.2023. Der 

Verordnungsentwurf zur gemeingebräuchlichen Gewässernutzung (GemVO) dient 

ausschließlich zur Regulierung des Gemeingebrauchs, d. h. des sog. „Jedermannsrecht“. 

Organisierte und regelmäßige Bootstouren sowie das Vorhalten von Wasserfahrzeugen fallen 

nicht unter den Gemeingebrauch, sondern unter Schifffahrt. Zur Regulierung der Schifffahrt 

werden derzeit Leitlinien erarbeitet und zu gegebener Zeit dem Beirat vorgestellt. Die beiden 

Säulen „Gemeingebrauch“ und „Schifffahrt“ ergeben zusammen das 

Gewässerbefahrungskonzept der Städte Nürnberg und Fürth.  

Die GemVO setzt sich zum Ziel, einen Ausgleich zwischen dem Schutz der Natur und den 

Bedürfnissen nach Erholungs- und Naturgenuss einer Großstadtbevölkerung zu schaffen. 

Zudem bündelt die GemVO durch Eingliederung der Bade- und Eislaufverordnung alle 

gewässerrelevanten Gemeingebrauchsregularien im Stadtgebiet. Der Verordnungsentwurf 

befindet sich derzeit in der öffentlichen Auslegung. 

Der Entwurf der GemVO basiert auf dem Beschluss des Umweltausschusses (UmwA) vom 

26.07.2023, auf Abstimmungen zwischen den Umweltreferaten der Städte Nürnberg und Fürth 

sowie auf kontinuierlichen Abstimmungen zwischen der Unteren Wasserrechtsbehörde 

(UwA/2) und der Unteren Naturschutzbehörde (UwA/3). Die wichtigste fachliche Grundlage 

der Abstimmungen stellt das Gutachten „Kanukonzept Pegnitz, Rednitz, Regnitz“ von GfN 

Umweltplanung vom 15.02.2023 dar. Zudem sind in die GemVO die naturschutzfachlichen 

Grundlagendaten (bayerische Biotop- und Artenschutzkartierung, Arten- und 

Biotopschutzprogramm) und Ortskenntnisse der Unteren Naturschutzbehörde eingeflossen. 

Der Vertreter der Unteren Wasserrechtsbehörde geht den Entwurf der GemVO detailliert mit 

den Beiräten durch und erläutert die jeweiligen zeitlichen und räumlichen Regularien (s. 

Anlage 1). Die Regularien sind ein Abwägungsergebnis zwischen dem jedem zustehenden 

Grundrecht der gemeingebräuchlichen Gewässerbenutzung („Jedermannsrecht“) und dem 

öffentlichen Interesse des Naturschutzes.  

Der Beirat begrüßt die neue Verordnung im Grundsatz. Er beurteilt einzelne Regularien aber 

kritisch und im Sinne des Naturschutzes als nicht weitgehend genug. Manche Beiräte zeigen 

sich zurückhaltend und verweisen auf eine noch folgende offizielle Stellungnahme des 

jeweiligen Verbandes im Rahmen der öffentlichen Auslegung. Der Beirat lobt die Verschärfung 

der Regularien auf der Pegnitz. Der UmwA-Beschluss vom 26.07.2023 gibt eine Verlängerung 

der Schonzeit auf der Pegnitz bis 15. Juli (ursprünglich 01.März - 30.Juni) vor und stellt keine 

Ausnahmen für Vereine in Aussicht.  
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Der Beirat nimmt mehrheitlich die Bemühungen der Umweltverwaltung um den 

Interessenausgleich zwischen Gewässerbenutzung und Naturschutz wohlwollend zur 

Kenntnis. 

 

Am 04.04.2024 

 

 

gez. 

Walthelm 

(Vorsitzende) 

 

 

Anlagen 

Anlage 1 Verordnungsentwurf GemVO (Fassung der öffentlichen Auslegung) 

 


